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LWL-Schulen
 
 Einsatz von Begleitpersonal

In den Fahrzeugen des LWL-Schülerspezialverkehrs werden nach folgenden Gesichtspunkten Begleitpersonen eingesetzt:

1.
Regulärer Einsatz einer Begleitperson

1.1
Bei Schülerbeförderungen für die LWL-Förderschulen, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung sowie für die LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen Paderborn, wird in Fahrzeugen, mit denen laut Fahrplan regulär mehr als 5 SchülerInnen befördert werden, grundsätzlich eine Begleitperson eingesetzt.

In Fahrzeugen mit weniger als 5 SchülerInnen oder bei Beförderungen zu den übrigen LWL-Förderschulen werden Begleitpersonen eingesetzt, wenn die Notwendigkeit für einzelne SchülerInnen vom Schul- bzw. Amtsarzt oder der Schulleitung bescheinigt wird.

1.2
Die Begleitperson muss volljährig sein. Ihre Aufgabe ist es, sich um besonders hilfsbedürftige Kinder zu kümmern und während der Fahrt für Ordnung zu sorgen. Sie muss über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Sofern möglich, sitzt die Begleitperson zwischen den Schulkindern und nicht neben dem Fahrer oder der Fahrerin.

Das Fahrpersonal und die Begleitperson helfen den Kindern beim Ein- und Aussteigen und heben sie bei Bedarf in das bzw. aus dem Fahrzeug. Sie achten darauf, dass bei allen Kindern die Sicherheitsgurte korrekt angelegt sind.

1.3
Die Kosten der vom Beförderungsunternehmen gestellten Begleitperson trägt der LWL im Rahmen der Beförderungskosten.

2.
Individuelle / Medizinisch-pflegerische Betreuung während der Beförderung 


2.1
Personaleinsatz

Einzelne SchülerInnen benötigen auch während der Beförderung zur Schule eine medizinisch-pflegerische Betreuung, da beispielsweise Notfallmedikamente verabreicht werden müssen oder Beatmungs- oder Absauggeräte zu bedienen sind. Je nach Schwere der Erkrankung des Schülers bzw. Art der durchzuführenden Maßnahmen sind hierfür eingewiesene Hilfspersonen oder pflegerisch ausgebildete Begleitpersonen notwendig.

Eine Verpflichtung des LWL,  dieses individuelle Begleitpersonal in den Schulbussen vorzuhalten ergibt sich aus den schulrechtlichen Vorschriften ausdrücklich nicht. Das vom Beförderungsunternehmen eingesetzte Personal verfügt über keine medizinisch-pflegerische Ausbildung oder entsprechende Kenntnisse. Fahrpersonal und Begleitperson sind daher weder verpflichtet noch berechtigt, pflegerische Tätigkeiten zu übernehmen ( z.B. Medikamente verabreichen). 

Im Notfall (z.B. bei einem Krampf oder Anfall eines Schulkindes) ist das Beförderungspersonal daher angehalten, unverzüglich einen Notruf abzugeben und das nächste Krankenhaus oder den nächsten Arzt / die nächste Ärztin aufzusuchen, damit das Kind dort ärztlich versorgt werden kann. Die Erziehungsberechtigten sind aufzufordern, ihrem Kind das Notfallmedikament sowie entsprechende Begleitpapiere für den Arzt / für die Ärztin mitzugeben. Das Beförderungspersonal sind durch Eltern oder Schule entsprechend zu informieren. In der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Regelung in vielen Fällen durchaus ausreichend ist.

Lässt es die Schwere der Erkrankung des Kindes nicht zu, im Notfall erst den nächsten Arzt / die nächste Ärztin oder das nächste Krankenhaus anzufahren oder benötigt das Kind während der Beförderung zur Schule eine individuelle, 
besondere medizinisch-pflegerische Be-treuung (zum Beispiel durch eine ausgebildete Fachkraft), können weder der Schulträger, noch das Beförderungsunternehmen diese Person stellen. Die benötigte Begleitperson muss in diesen Fällen von den Erziehungsberechtigten bzw. dem örtlichen Sozialhilfeträger  gestellt werden.

2.2
Finanzierung

Gemäß § 92 Abs. 1 Schulgesetz NRW gehören die Kosten für die individuelle Betreuung und Begleitung einer Schülerin oder eines Schülers, durch die die Teilnahme am Unterricht erst ermöglicht wird, nicht zu den vom Schulträger zu tragenden Schulkosten. Das Oberverwaltungsgericht Münster (Beschluss vom 25.11.2005, Az. 19 E 808/05) sowie das Sozialgericht Dortmund (Urteil vom 17.11.2006, Az. S 14 SO 1/05 ER) haben ausdrücklich bestätigt, dass darunter auch die Betreuung oder Begleitung auf dem Schulweg zu verstehen ist.

Die Kostenübernahme für den Einsatz einer individuellen  Begleitperson ist im Einzelfall beim zuständigen Sozialhilfeträger (in der Regel das örtliche Sozialamt) im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gemäß §§ 53ff Sozialgesetzbuch XII zu beantragen.

2.3
Verfahren

Die Notwendigkeit für den Einsatz einer individuellen Begleitperson ist vom Amts- oder Schularzt zu bescheinigen. Die Eltern legen diese Bescheinigung  dem zuständigen Sozialhilfeträger vor mit der Bitte die erforderliche Hilfe zu gewähren. Sofern in diesem Zusammenhang Informationsbedarf besteht, wird sich der Schulträger mit dem Sozialamt in Verbindung setzen.

Die Hilfegewährung des Sozialhilfeträgers kann darin bestehen, die Kosten für die von den Erziehungsberechtigten beauftragte Begleitpersonen zu tragen oder im Einzelfall selbst für den Einsatz einer Begleitperson zu sorgen. Kosten in diesem Zusammenhang sind die Personalkosten der Begleitperson sowie (falls erforderlich) deren Fahrtkosten für eine Beförderung außerhalb des Schulbusses (z.B. Weg zwischen Schule und Wohnort).  

Für die Organisation des Fahrdienstes ist dem LWL rechtzeitig mitzuteilen, dass für das betreffende Kind eine individuelle Begleitperson mit zu befördern ist.
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